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8374 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 

des Gesundheitsausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 9. Juli 2010 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Ärztegesetz 1998 (14. Ärztegesetz-Novelle), das Zahnärztegesetz, das 
Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten, das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz (72. Novelle zum ASVG), das Gewerbliche 
Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das Beamten-Kranken- 
und Unfallversicherungsgesetz, das Bundesgesetz über die Sozialversicherung 
freiberuflich selbständig Erwerbstätiger, das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz, das 
Hebammengesetz, das MTD-Gesetz und das MTF-SHD-Gesetz geändert werden 
(Bundesgesetz zur Stärkung der ambulanten öffentlichen Gesundheitsversorgung) 

Wie im Regierungsprogramm für die XXIV. GP festgehalten ist es das Ziel, durch integrierte 
Versorgungsangebote die Wirksamkeit und die Wirtschaftlichkeit des österreichischen 
Gesundheitssystems zu erhöhen. Dabei ist insbesondere der Zugang der PatientInnen zu den Leistungen 
vor allem im ambulanten Bereich zu verbessern (Erreichbarkeit von Leistungen in sog. „Randzeiten“ in 
der Nacht und am Wochenende; Hausbesuche). Im ambulanten Bereich sind dafür unter Bedachtnahme 
auf qualitative und ökonomische Gesichtspunkte bedarfsorientierte, neue Versorgungsangebote zu 
schaffen. 

Zugleich ist es aber auch gesundheitspolitisch unstrittig und ebenso im Regierungsprogramm vorgesehen, 
dass zur Entlastung des Spitalssektors (Ambulanzfrequenzen) eine Stärkung des niedergelassenen 
Bereichs erfolgt. An dieser Stelle trifft sich der legislative Handlungsbedarf nach der Entscheidung des 
EuGH in der Causa „Hartlauer“ mit dem Wunsch der Österreichischen Ärztekammer  nach Schaffung 
von „Ärzte-GmbHs“ und dem Ziel des Regierungsprogramms. Dabei sind die verfassungsrechtlichen und 
europarechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten. 

Durch die neue Gesellschaftsform für Gruppenpraxen können Wirtschaftlichkeitspotentiale (Synergien) 
lukriert werden, die sowohl den Spitalsträgern durch Entlastung der Ambulanzen als auch der sozialen 
Krankenversicherung zu Gute kommen werden. Die Absicherung der Finanzierung der sozialen 
Krankenversicherung führt zu positiven Effekten für die Beschäftigungslage im Gesundheitssektor und 
den Wirtschaftsstandort Österreich; es werden rund 10 % des Bruttoinlandproduktes im Bereich der 
Gesundheitsversorgung erwirtschaftet (Anteil am BIP im Jahr 2008: 10,5 %). 

Der Gesundheitsausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 
20. Juli 2010 in Verhandlung genommen. 

Berichterstatterin im Ausschuss war Bundesrätin MMag. Barbara Eibinger. 

An der Debatte beteiligte sich Bundesrat Edgar Mayer. 

Zur Berichterstatterin für das Plenum wurde Bundesrätin MMag. Barbara Eibinger gewählt. 
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Der Gesundheitsausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 20. Juli 2010 mit Stimmeneinhelligkeit 
den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2010 07 20 

 MMag. Barbara Eibinger Martina Diesner-Wais 

 Berichterstatterin Vorsitzende 


